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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDIN-
GUNGEN FÜR BETREIBERDIENST-
LEISTUNGEN IN DER INFORMATI-
ONSTECHNOLOGIE AUSGABE 2005 

1.	 Allgemeines

1.1 	 Der Auftragnehmer (AN) erbringt für den Auftraggeber (AG) Dienstleistungen in der Informa-
tionstechnologie und des Betriebs von Hard- und Software-komponenten unter Einhaltung der 
beiliegenden, einen integrierenden Bestandteil bildenden Service Level Agreements (SLAs).

1.2 	 Diese Allgemeinen Bedingungen (AB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Dienst-
leistungen, die der AN gegenüber dem AG erbringt, auch wenn im Einzelfall bei Vertragsab-
schluss nicht ausdrücklich auf die AB Bezug genommen wird. Geschäftsbedingungen des AG 
gelten nur, wenn sie vom AN schriftlich anerkannt wurden.

2.	 Leistungsumfang

2.1	 Der genaue Umfang der Dienstleistungen des AN ist im jeweiligen SLA mit dem AG festge-
legt. Sofern nichts anderes vereinbart wird, erbringt der AN die Dienstleistungen während der 
beim AN üblichen Geschäftszeiten laut SLA. Der AN wird entsprechend dem jeweiligen SLA 
für die Erbringung und Verfügbarkeit der Dienstleistungen sorgen.

2.2	 Grundlage der für die Leistungserbringung von AN eingesetzten Einrichtungen und Technolo-
gie ist der qualitative und quantitative Leistungsbedarf des AG, wie er auf der Grundlage der 
vom AG zur Verfügung gestellten Informationen ermittelt wurde. Machen neue Anforderungen 
des AG eine Änderung der Dienstleistungen bzw. der eingesetzten Technologie erforderlich, 
wird der AN auf Wunsch des AG ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

2.3	 Der AN ist berechtigt, die zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzten Einrichtungen 
nach freiem Ermessen zu ändern, wenn keine Beeinträchtigung der Dienstleistungen zu 
erwarten ist.

2.4	 Leistungen durch den AN, die vom AG über den jeweils vereinbarten Leistungsumfang hinaus 
in Anspruch genommen werden, werden vom AG nach tatsächlichem Personal- und Sachauf-
wand zu den jeweils beim AN gültigen Sätzen vergütet. Dazu zählen insbesondere Leistungen 
außerhalb der beim AN üblichen Geschäftszeit, das Analysieren und Beseitigen von Störungen 
und Fehlern, die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung durch den AG oder 
sonstige nicht vom AN zu vertretende Umstände entstanden sind. Ebenso sind Schulungsleis-
tungen grundsätzlich nicht in den Dienst-leistungen enthalten und bedürfen einer gesonderten 
Vereinbarung.

2.5	 Sofern der AN auf Wunsch des AG Leistungen Dritter vermittelt, kommen diese Verträge 
ausschließlich zwischen dem AG und dem Dritten zu den jeweiligen Geschäftsbedingungen 
des Dritten zustande. Der AN ist nur für die von ihm selbst erbrachten Dienstleistungen 
verantwortlich.

3.	 Mitwirkungs- und Beistellungspflichten des AG

3.1 	 Der AG verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterstützen, die für die Erbringung der Dienst-
leistungen durch den AN erforderlich sind. Der AG verpflichtet sich weiters, alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die zur Erfüllung des Vertrags erforderlich sind und die nicht im Leistungsumfang 
des AN enthalten sind.



4

3.2 	 Sofern die Dienstleistungen vor Ort beim AG erbracht werden, stellt der AG die zur Erbringung 
der Dienstleistungen durch den AN erforderlichen Netzkomponenten, Anschlüsse, Versor-
gungsstrom inkl. Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgungen, Stellflächen für Anlagen, 
Arbeitsplätze sowie Infrastruktur in erforderlichem Umfang und Qualität (z.B. Klimatisierung) 
unentgeltlich zur Verfügung. Jedenfalls ist der AG für die Einhaltung der vom jeweiligen 
Hersteller geforderten Voraussetzungen für den Betrieb der Hardware verantwortlich. Ebenso 
hat der AG für die Raum- und Gebäudesicherheit, unter anderem für den Schutz vor Wasser, 
Feuer und Zutritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der AG ist für besondere Sicherheitsvorkehrun-
gen (z.B. Sicherheitszellen) in seinen Räumlichkeiten selbst verantwortlich. Der AG ist nicht 
berechtigt, den Mitarbeitern des AN Weisungen - gleich welcher Art- zu erteilen und wird 
alle Wünsche bezüglich der Leistungserbringung ausschließlich an den vom AN benannten 
Ansprechpartner herantragen.

3.3 	 Der AG stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sämtliche vom AN zur 
Durchführung des Auftrages benötigten Informationen, Daten und Unterlagen in der vom AN 
geforderten Form zur Verfügung und unterstützt den AN auf Wunsch bei der Problemanalyse 
und Störungsbeseitigung, der Koordination von Verarbeitungsaufträgen und der Abstimmung 
der Dienstleistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim AG, die Änderungen in den 
vom AN für den AG zu erbringenden Dienstleistungen verursachen können, bedürfen der 
vorherigen Abstimmung mit dem AN hinsichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswir-
kungen.

3.4 	 Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang vom AN enthalten ist, wird der AG auf 
eigenes Risiko und auf eigene Kosten für eine Netzanbindung sorgen.

3.5 	 Der AG ist verpflichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom AN erforderlichen Passwör-
ter und Log-Ins vertraulich zu behandeln.

3.6 	 Der AG wird die dem AN übergebenen Daten und Informationen zusätzlich bei sich verwah-
ren, so dass sie bei Verlust oder Beschädigung jederzeit rekonstruiert werden können.

3.7 	 Der AG wird alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen, dass der AN 
in der Erbringung der Dienstleistungen nicht behindert wird. Der AG stellt sicher, dass der AN 
und/oder die durch den AN beauftragten Dritten für die Erbringung der Dienstleistungen den 
erforderlichen Zugang zu den Räumlichkeiten beim AG erhalten. Der AG ist dafür verantwort-
lich, dass die an der Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter seiner verbundenen Unterneh-
men oder von ihm beauftragte Dritte entsprechend an der Vertragserfüllung mitwirken.

3.8 	 Erfüllt der AG seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem 
vorgesehenen Umfang, gelten die vom AN erbrachten Leistungen trotz möglicher Einschrän-
kungen dennoch als vertragskonform erbracht. Zeitpläne für die von AN zu erbringenden 
Leistungen verschieben sich in angemessenem Umfang. Der AG wird die dem AN hierdurch 
entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den beim AN jeweils geltenden Sätzen 
gesondert vergüten.

3.9 	 Der AG sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die ihm zurechenbaren Dritten die von AN 
eingesetzten Einrichtungen und Technologien sowie die ihm allenfalls überlassenen Vermö-
gensgegenstände sorgfältig behandeln; der AG haftet dem AN für jeden Schaden.

3.10 	Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen des AG 
unentgeltlich.

4. 	 Personal

	 Sofern nach den zwischen den Vertragspartnern getroffenen Vereinbarungen Mitarbeiter des 
AG vom AN übernommen werden, ist darüber eine separate schriftliche Vereinbarung zu 
treffen.

5. 	 Change Requests

	 Beide Vertragspartner können jederzeit Änderungen des Leistungsumfangs verlangen 
(„Change Request“). Eine gewünschte Änderung muss jedoch eine genaue Beschreibung der-
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selben, die Gründe für die Änderung, den Einfluss auf Zeitplanung und die Kosten darlegen, 
um dem Adressaten des Change Requests die Möglichkeit einer angemessenen Bewertung zu 
geben. Ein Change Request wird erst durch rechtsgültige Unterschrift beider Vertragspartner 
bindend.

6. 	 Leistungsstörungen

6.1 	 Der AN verpflichtet sich zur vertragsgemäßen Erbringung der Dienstleistungen. Erbringt der 
AN die Dienstleistungen nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder nur mangelhaft, d.h. mit 
wesentlichen Abweichungen von den vereinbarten Qualitätsstandards, ist der AN verpflichtet, 
mit der Mängelbeseitigung umgehend zu beginnen und innerhalb angemessener Frist seine 
Leistungen ordnungsgemäß und mangelfrei zu erbringen, indem er nach seiner Wahl die 
betroffenen Leistungen wiederholt oder notwendige Nachbesserungsarbeiten durchführt.

6.2 	 Beruht die Mangelhaftigkeit auf Beistellungen oder Mitwirkungen des AG oder auf einer 
Verletzung der Verpflichtungen des AG gemäß Punkt 3.9, ist jede unentgeltliche Pflicht zur 
Mängelbeseitigung ausgeschlossen. In diesen Fällen gelten die vom AN erbrachten Leistun-
gen trotz möglichen Einschränkungen dennoch als vertragsgemäß erbracht. Der AN wird auf 
Wunsch des AG eine kostenpflichtige Beseitigung des Mangels unternehmen.

6.3 	 Der AG wird den AN bei der Mängelbeseitigung unterstützen und alle erforderlichen Informati-
onen zur Verfügung stellen. Aufgetretene Mängel sind vom AG unverzüglich schriftlich oder 
per e-mail dem AN zu melden. Den durch eine verspätete Meldung entstehenden Mehrauf-
wand bei der Fehlerbeseitigung trägt der AG.

6.4 	 Die Regelungen dieses Punktes gelten sinngemäß für allfällige Lieferungen von Hard- oder 
Softwareprodukten vom AN an den AG. Die Gewährleistungsfrist für solche Lieferungen 
beträgt 6 Monate. § 924 ABGB „Vermutung der Mangelhaftigkeit“ wird einvernehmlich 
ausgeschlossen. Für allfällige dem AG vom AN überlassene Hard- oder Softwareprodukte 
Dritter gelten vorrangig vor den Regelungen dieses Punktes die jeweiligen Gewährleistungs-
bedingungen des Herstellers dieser Produkte. Bis zur vollständigen Bezahlung behält sich AN 
das Eigentum an allen von ihm gelieferten Hardund Softwareprodukten vor.

7. 	 Vertragstrafe

	 Der AN ist verpflichtet, die im SLA genannten Erfüllungsgrade bzw. Wiederherstellungszeiten 
nach Prioritäten einzuhalten. Sollte der AN für die Wiederherstellung die im SLA genannten 
Zeitlimits überschreiten, hat der AN pro angefangener Stunde der Überschreitung Pönalen bis 
zur tatsächlichen Wiederherstellung (Erfüllung) an den AG laut SLA zu bezahlen: Die obge-
nannten Pönalen pro Jahr sind der Höhe nach mit 20% des Gesamtjahresentgeltes begrenzt. 
Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzanspruches, es sei den bei 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ist ausgeschlossen. Sollten pönalwirksame Überschrei-
tungen eintreten, sind diese dem AN unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

8. 	 Haftung

8.1 	 Der AN haftet bei von ihm verschuldeten Personenschäden. Der AN haftet keinesfalls bei 
leichter Fahrlässigkeit. Für den Ersatz des entgangenen Gewinns gelten die gesetzlichen 
Vorschriften.

8.2 	 Ist die Datensicherung ausdrücklich als Leistung vereinbart, so ist die Haftung für den Verlust 
von Daten abweichend von Punkt 8.1 nicht ausgeschlossen, jedoch für die Wiederherstellung 
der Daten begrenzt bis maximal EUR 15.000 je Schadensfall. Weitergehende als die in 
diesem Vertrag genannten Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des AG -gleich 
aus welchem Rechtsgrund- sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes oder vom AG 
nachzuweisender grober Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.

9. Vergütung
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9.1 	 Die vom AG zu bezahlenden Vergütungen und Konditionen ergeben sich aus dem SLA. Die 
gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich verrechnet.

9.2 	 Reisezeiten von Mitarbeitern des AN gelten als Arbeitszeit. Reisezeiten werden in Höhe des 
vereinbarten Stundensatzes vergütet. Die genannten Sätze ändern sich entsprechend der 
Preisgleitklausel in Punkt 9.5. Zusätzlich werden die Reisekosten und allfällige Übernach-
tungskosten vom AG nach tatsächlichem Aufwand erstattet. Die Erstattung der Reise- und 
Nebenkosten erfolgt gegen Vorlage der Belege(Kopien).

9.3 	 Der AN ist jederzeit berechtigt, die Leistungserbringung von der Leistung von Anzahlungen 
oder der Beibringung von sonstigen Sicherheiten durch den AG in angemessener Höhe abhän-
gig zu machen.

9.4 	 Soweit nicht vertraglich anders vereinbart, werden einmalige Vergütungen nach der Leis-
tungserbringung, laufende Vergütungen vierteljährlich im Voraus verrechnet. Die vom AN 
gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt ohne 
jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag 
festgelegten Zahlungsbedingungen analog. Eine Zahlung gilt an dem Tag als erfolgt, an dem 
der AN über sie verfügen kann. Kommt der AG mit seinen Zahlungen in Verzug, ist der AN 
berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und alle zur Einbringlichmachung erforderlichen 
Kosten zu verrechnen. Sollte der Verzug des AG 14 Tage überschreiten, ist der AN berechtigt, 
sämtliche Leistungen einzustellen. Der AN ist überdies berechtigt, das Entgelt für alle bereits 
erbrachten Leistungen ungeachtet allfälliger Zahlungsfristen sofort fällig zu stellen.

9.5 	 Laufende Vergütungen beruhen auf dem Kollektivvertragsgehalt eines Angestellten von Unter-
nehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informati-
onstechnik in der Erfahrungsstufe für spezielle Tätigkeiten (ST2).

9.6 	 Die Aufrechnung ist dem AG nur mit einer vom AN anerkannten oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenforderung gestattet. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem AG nicht zu.

9.7 	 Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie z.B. Rechts-
geschäftsgebühren oder Quellensteuern, trägt der AG. Sollte der AN für solche Abgaben in 
Anspruch genommen werden, so wird der AG den AN schad- und klaglos halten.

10. 	Höhere Gewalt

	 Soweit und solange Verpflichtungen infolge höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus, 
Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingriffe, Ausfall der 
Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommunikationsnetzen bzw. 
Datenleitungen, sich auf die Dienstleistungen auswirkende Gesetzesänderungen nach Ver-
tragsabschluss oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von Produkten nicht fristgerecht oder nicht 
ordnungsgemäß erfüllt werden können, stellt dies keine Vertragsverletzung dar.

11. Nutzungsrechte an Softwareprodukten und Unterlagen

11.1	 Soweit dem AG vom AN Softwareprodukte überlassen werden oder dem AG die Nutzung von 
Softwareprodukten im Rahmen der Dienstleistungen ermöglicht wird, steht dem AG das nicht-
ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, auf die Laufzeit des Vertrags 
beschränkte Recht zu, die Softwareprodukte in unveränderter Form zu benutzen.

11.2	 Bei Nutzung von Softwareprodukten in einem Netzwerk ist für jeden gleichzeitigen Benutzer 
eine Lizenz erforderlich. Bei Nutzung von Softwareprodukten auf „Stand-Alone-PCs“ ist für 
jeden PC eine Lizenz erforderlich.

11.3 	Für dem AG vom AN überlassene Softwareprodukte Dritter gelten vorrangig vor den Regelun-
gen dieses Punktes die jeweiligen Lizenzbestimmungen des Herstellers dieser Softwarepro-
dukte.

11.4 	Sofern keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, werden dem AG keine weitergehenden 
Rechte an Softwareprodukten übertragen. Die Rechte des AG nach den §§ 40(d), 40(e) UrhG 
werden hierdurch nicht beeinträchtigt.

11.5 	Alle dem AG vom AN überlassenen Unterlagen, insbesondere die Dokumentationen zu 
Softwareprodukten, dürfen weder vervielfältigt noch auf irgendeine Weise entgeltlich oder 
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unentgeltlich verbreitet werden.

12.	 Laufzeit des Vertrags

12.1 	Der Vertrag tritt mit Unterschrift durch beide Vertragspartner in Kraft und läuft auf unbestimm-
te Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 6 Monaten, frühestens aber zum Ende der im SLA vereinbarten Mindestlaufzeit, durch 
eingeschriebenen Brief gekündigt werden.

12.2	 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund mit eingeschriebenen 
Brief vorzeitig und fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der 
jeweils andere Vertragspartner trotz schriftlicher Abmahnung und Androhung der Kündigung 
wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag verletzt oder gegen den anderen Vertragspartner 
ein Konkurs- oder sonstiges Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse 
abgelehnt wird oder die Leistungen des anderen Vertragspartners infolge von Höherer Gewalt 
für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten behindert oder verhindert werden.

12.3 	Der AN ist überdies berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig zu kündigen, wenn 
sich wesentliche Parameter der Leistungserbringung geändert haben und der AN aus diesem 
Grund die Fortführung der Leistungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr 
zugemutet werden kann.

12.4 	Bei Vertragsbeendigung hat der AG unverzüglich sämtliche ihm vom AN überlassene Unterla-
gen und Dokumentationen an den AN zurückzustellen.

12.5 	Auf Wunsch unterstützt der AN bei Vertragsende den AG zu den jeweiligen beim AN gelten-
den Stundensätzen bei der Rückführung der Dienstleistungen auf den AG oder einen vom AG 
benannten Dritten.

13. 	Datenschutz

13.1 	Der AN wird beim Umgang mit personenbezogenen Daten die Vorschriften des Datenschutz-
gesetzes und des Telekommunikationsgesetzes beachten und die für den Datenschutz im Ver-
antwortungsbereich vom AN erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
treffen. Der AN verpflichtet sich insbesondere seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß § 
15 des Datenschutzgesetzes einzuhalten.

13.2 	Der AN ist nicht verpflichtet, die Zulässigkeit der vom AG in Auftrag gegebenen Datenver-
arbeitungen im Sinne datenschutzrechtlicher Vorschriften zu prüfen. Die Zulässigkeit der 
Überlassung von personenbezogenen Daten an den AN sowie der Verarbeitung solcher Daten 
durch den AN ist vom AG sicherzustellen.

13.3 	Der AN ergreift alle zumutbaren Maßnahmen, um die an den Standorten des AN gespeicher-
ten Daten und Informationen des AG gegen den unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. 
Der AN ist jedoch nicht dafür verantwortlich, wenn es Dritten dennoch gelingt, sich auf 
rechtswidrige Weise Zugang zu den Daten und Informationen zu verschaffen.

13.4 	Mit Abschluss des Vertrags erteilt der AG seine Zustimmung, dass die Daten aus diesem 
Geschäftsfall auch an Unterauftragnehmer, welche bei der Abwicklung dieses Auftrages 
eingebunden werden, übermittelt werden dürfen.

14. 	Geheimhaltung

14.1 	Jeder Vertragspartner sichert dem anderen zu, alle ihm vom anderen im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag und seiner Durchführung zur Kenntnis gebrachten Betriebsgeheimnisse als 
solche zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, soweit diese nicht allgemein 
bekannt sind, oder dem Empfänger bereits vorher ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung 
bekannt waren, oder dem Empfänger von einem Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung 
mitgeteilt bzw. überlassen werden, oder vom Empfänger nachweislich unabhängig entwickelt 
worden sind, oder aufgrund einer rechtskräftigen behördlichen oder richterlichen Entschei-
dung offen zu legen sind.
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14.2 	Die mit dem AN verbundenen Unterauftragnehmer gelten nicht als Dritte, soweit sie einer 
inhaltlich diesem Punkt entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen.

15. 	Sonstiges

15.1 	Die Vertragspartner benennen im Vertrag sachkundige und kompetente Mitarbeiter, die die 
erforderlichen Entscheidungen fällen oder veranlassen können.

15.2 	Der AG wird während der Laufzeit des Vertrages und bis zum Ablauf eines Jahres nach Ver-
tragsende vom AN zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzte Mitarbeiter weder selbst 
noch über Dritte abwerben. Der AG verpflichtet sich, für jeden Fall des Zuwiderhandelns 
an den AN eine Vertragsstrafe in der Höhe des zwölffachen Bruttomonatsgehalts, das der 
betreffende Mitarbeiter zuletzt vom AN bezogen hat, mindestens jedoch das Kollektivvertrags-
gehalt eines Angestellten von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen 
Datenverarbeitung und Informationstechnik in der Erfahrungsstufe für spezielle Tätigkeiten 
(ST2).

15.3 	Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die 
Aufhebung dieses Formerfordernisses.

15.4 	Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder 
nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine 
sinngemäße gültige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
oder undurchführbaren Klausel am nächsten kommt.

15.5	 Jede Verfügung über die aufgrund des Vertrags bestehenden Rechte oder Pflichten bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners. Der AN ist jedoch 
berechtigt, den Vertrag auch ohne Zustimmung des AG auf ein mit dem AN konzernrechtlich 
verbundenes Unternehmen zu übertragen.

15.6	 Der AN ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen ganz oder teilweise Dritter zu 
bedienen.

15.7	 Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommen-
den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, 
wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließ-
lich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers als vereinbart.
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FÜR DEN VERKAUF UND DIE
LIEFERUNG VON ORGANISATIONS-,
PROGRAMMIERLEISTUNGEN UND
WERKNUTZUNGSBEWILLIGUNGEN
VON SOFTWAREPRODUKTEN

1. 	 Vertragsumfang und Gültigkeit

	 Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftrag-
nehmer schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der 
Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden 
für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausge-
schlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2. 	 Leistung und Prüfung

2.1. 	 Gegenstand eines Auftrages kann sein:

	 - Ausarbeitung von Organisationskonzepten
	 - Global- und Detailanalysen
	 - Erstellung von Individualprogrammen
	 - Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen
	 - Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte
	 - Erwerb von Werknutzungsbewilligungen
	 - Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung)
	 - Telefonische Beratung
	 - Programmwartung
	 - Erstellung von Programmträgern
	 - Sonstige Dienstleistungen

2.2. 	 Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und 
Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informationen, 
Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglich-
keiten in ausreichendem Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit 
und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test 
zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die 
Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber.

2.3. 	 Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leistungsbeschrei-
bung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur Verfügung 
stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später auftretende Ände-
rungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen führen.

2.4. 	 Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betrof-
fene Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wochen ab Lieferung durch 
den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. (Prüfung auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschrei-
bung mittels der unter Punkt 2.2. angeführten zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der 
Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt 
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die gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei 
Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als 
abgenommen. Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbar-
ten Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftrag-
nehmer zu melden, der um raschest mögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich 
gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder 
fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software wegen unwesentlicher 
Mängel abzulehnen.

2.5. 	 Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Auftraggeber mit der 
Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme.

2.6. 	 Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß 
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbe-
schreibung nicht dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich 
wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausführung 
die Folge eines Versäumnisses des Auftraggebers oder einer nachträglichen Änderung der 
Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag 
zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kosten und 
Spesen sowie allfällige Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu ersetzen.

2.7. 	 Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt 
auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte 
Schulung und Erklärungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen 
nur auf Wunsch des Auftraggebers.

3. 	 Preise, Steuern und Gebühren

3.1. 	 Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegenden 
Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. - stelle des Auftragneh-
mers. Die Kosten von Programmträgern (z.B. CD’s, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy 
Disks, Streamer Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren werden 
gesondert in Rechnung gestellt.

3.2. 	 Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenprei-
se. Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, 
Umstellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den 
am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem 
Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, 
wird nach tatsächlichem Anfall berechnet.

3.3. 	 Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach 
den jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.

4. 	 Liefertermin

4.1. 	 Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) 
möglichst genau einzuhalten.

4.2. 	 Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der 
Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten 
und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. 
Punkt 2.3. zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß 
nachkommt. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige 
oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterla-
gen entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des 
Auftragnehmers führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

4.3. 	 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen.
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5. 	 Zahlung

5.1. 	 Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage 
ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für 
den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.

5.2. 	 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen 
in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen 
Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

5.3. 	 Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichtein-
haltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten 
einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der 
Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen 
im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist 
der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte 
fällig zu stellen.

5.4. 	 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück zu halten.

6. 	 Urheberrecht und Nutzung

6.1. 	 Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) ste-
hen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich 
das Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen 
Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen An-
zahl Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. Durch 
den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. Eine 
Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch 
die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte 
über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der 
Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem 
solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.

6.2. 	 Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber 
unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzge-
bers oder Dritter enthalten ist, und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese 
Kopien unverändert mit übertragen werden.

6.3. 	 Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung 
der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim 
Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und 
erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich 
zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge.

7. 	 Rücktrittsrecht

7.1. 	 Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden 
oder rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels 
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der 
angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird 
und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft.

7.2. 	 Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige 
Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden 
den Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der 
vereinbarten Lieferzeit.

7.3. 	 Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragneh-
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mers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das Recht, 
neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe 
von 30% des noch nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

8. 	 Gewährleistung, Wartung, Änderungen

8.1. 	 Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie 
innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware 
nach Programmabnahme gemäß Pkt. 2.4. schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der 
Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. Bei 
gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen 
Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als 
ausgeschlossen.

8.2. 	 Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund 
organisatorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten 
sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt.

8.3. 	 Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auf-
traggeber zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden 
vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von 
Mängeln, wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber 
selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.

8.4. 	 Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die 
auf unsachgemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und 
Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche 
vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den 
Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind.

8.5. 	 Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich 
verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer.

8.6. 	 Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Program-
me ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung 
für das ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.

9. 	 Haftung

	 Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht 
erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den 
Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. 	Loyalität

	 Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung 
und Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge 
gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 
Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertrags-
partner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des 
Mitarbeiters zu zahlen.

11. 	Datenschutz, Geheimhaltung

	 Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des Daten-
schutzgesetzes einzuhalten.
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12. 	Sonstiges

	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so 
wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden 
partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahe kommt.

13. 	Schlussbestimmungen

	 Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommen-
den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, 
wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließ-
lich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers als vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumenten-
schutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBE-
DINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF 
UND DIE LIEFERUNG VON SOFT-
WARESUPPORT LEISTUNGEN
AUSGABE 2004 

1. 	 Vertragsumfang und Gültigkeit

	 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen, die der 
Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages für die in Österreich installierten Computersys-
teme durchführt. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche 
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind 
grundsätzlich freibleibend.

2.	  Leistungsumfang

2.1 	 Die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch den Auftragnehmer erfolgt, 
soweit nichts anderes vereinbart wurde, nach seiner Wahl am Standort des Computersystems 
oder in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers innerhalb der normalen Arbeitszeit des 
Auftragnehmers. Erfolgt ausnahmsweise und auf Wunsch des Auftraggebers eine Leistungser-
bringung außerhalb der normalen Arbeitszeit, werden die Mehrkosten gesondert in Rechnung 
gestellt. Die Auswahl des die vertragsgegenständlichen Leistungen erbringenden Mitarbeiters 
obliegt dem Auftragnehmer, der berechtigt ist, hierfür auch Dritte heranzuziehen.

2.2 	 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vertragsgegenständlichen Softwareprogramme 
entsprechend dem Leistungsumfang der jeweils nachstehenden vertraglich vereinbarten 
Supportklasse zu erfüllen:

	 Supportklasse A: 

	 - Informationsservice: Der Auftraggeber wird über neue Programmstände, verfügbare Updates, 
Programmentwicklungen etc. informiert.

	 - Hotline-Service: Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb der vereinbarten 
Hotline-Zeiten des Auftragnehmers bei fallweise auftretenden Problemen für Beratungen 
im Zusammenhang mit dem Einsatz der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme zur 
Verfügung stehen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei wiederholter Inanspruchnahme 
dieser Beratung für gleichartige Probleme eine weitere vertragsgegenständliche Beratung von 
zusätzlichen, außerhalb dieses Vertrages liegenden, kostenpflichtigen Schulungsmaßnahmen 
abhängig zu machen.

	 - Archivierung und Bereitstellung der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme: Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich zur Archivierung der von ihm entwickelten und vertragsgegen-
ständlichen Softwareprogramme in vom Computer lesbarer Form sowie der Dokumentation in 
einem zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Vertrag notwendigen Umfang und stellt 
diese falls notwendig, entsprechend den Bestimmungen des dem Erwerb zugrundeliegenden 
Vertrages, dem Auftraggeber zur Verfügung.

	 Supportklasse B:

	 - Update Service: Der Auftragnehmer stellt zum von ihm festgelegten Termin dem Auftrag-
geber die vom Hersteller bereitgestellten Programm-Updates zur Verfügung. In diesen sind 
Korrekturen von Fehlern, Behebung eventueller Programmprobleme, die weder beim Probelauf 
noch beim Praxiseinsatz innerhalb der Gewährleistung auftreten, Verbesserungen des 
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Leistungsumfanges, Änderungen der Softwareprogramme aufgrund gesetzlicher Änderungen 
enthalten. Gesetzliche Änderungen, die zu einer neuen Programmlogik führen, d.h. Änderun-
gen bereits vorhandener Funktionen, die zu neuen Programmen und Programmodulen führen, 
sowie eventuell notwendige Erweiterungen der Hardware, fallen nicht unter Leistungen dieses 
Vertrages. Diese Programme werden neben den notwendigen Datenträgern und Dokumentati-
onen dem Auftraggeber gesondert angeboten.

	 Supportklasse C:

	 - Installation von Programm-Updates: Der Auftragnehmer übernimmt das Einspielen bzw. 
Aufsetzen der neuen Programm-Updates auf das vertragsgegenständliche Computersystem.

	 - Problembehandlung vor Ort: Falls die Problembehandlung des vertraglich festgelegten Leis-
tungsumfanges nicht durch Hotline-Service, Remote-Support etc. gelöst werden kann, wird 
der Auftragnehmer diese am Standort des Computersystems vornehmen.

2.3 	 Ein zu behandelnder Fehler liegt vor, wenn das jeweils vertragsgegenständliche Softwarepro-
gramm ein zu der entsprechenden Leistungsbeschreibung/Dokumentation in der jeweils 
letztgültigen Fassung abweichendes Verhalten aufweist und dieses vom Auftraggeber repro-
duzierbar ist. Mängelrügen sind schriftlich an den Auftragnehmer zu richten. Zwecks genauer 
Untersuchung von eventuell auftretenden Fehlern ist der Auftraggeber verpflichtet, das von 
ihm verwendete Computersystem (bei Systemen im Online-Verbund mit anderen Rechnern 
auch die entsprechende Verbindung), Softwareprogramme, Protokolle, Diagnoseunterlagen 
und Daten in angemessenem Umfang für Testzwecke während der Normalarbeitszeit dem 
Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung zu stellen und den Auftragnehme zu unterstützen. 
Erkannte Fehler, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind, sind von diesem in angemessener 
Frist einer Lösung zuzuführen: Von dieser Verpflichtung ist der Auftragnehmer dann befreit, 
wenn im Bereich des Auftraggebers liegende Mängel dies behindern und von diesem nicht 
beseitigt werden. Eine Lösung des Fehlers erfolgt durch einen Software-Update oder durch 
angemessene Ausweichlösungen.

3. 	 Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen

3.1 	 Falls nicht explizit in diesem Vertrag anders geregelt, die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und 
Wegzeit für die mit der Ausführung der Dienstleistung beauftragten Personen des Auftragneh-
mers.

3.2	 Im Falle unberechtigter Inanspruchnahme von Leistungen ist der Auftragnehmer berechtigt, 
die angefallenen Kosten dem Auftraggeber mit den jeweils gültigen Kostensätzen in Rech-
nung zu stellen.

3.3 	 Leistungen, die durch Betriebssystem-, Hardwareänderungen und/oder durch Änderungen von 
nicht vertragsgegenständlichen wechselseitig programmabhängigen Softwareprogrammen und 
Schnittstellen bedingt sind.

3.4 	 Individuelle Programmanpassungen bzw. Neuprogrammierungen.

3.5 	 Programmänderungen aufgrund von Änderungen gesetzlicher Vorschriften, wenn sie eine 
Änderung der Programmlogik erfordern.

3.6 	 Der Auftragnehmer wird von allen Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag frei, wenn 
Programmänderungen in den vertragsgegenständlichen Softwareprogrammen ohne vorher-
gehende Zustimmung des Auftragnehmers von Mitarbeitern des Auftraggebers oder Dritten 
durchgeführt, oder die Softwareprogramme nicht widmungsgemäß verwendet werden.

3.7 	 Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten verursachten Fehlern.

3.8 	 Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen oder Unterlassungen bei der 
Bedienung durch den Auftraggeber oder Anwender entstehen.

3.9 	 Datenkonvertierungen, Wiederherstellung von Datenbeständen und Schnittstellenanpassun-
gen.

4. 	 Preise
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4.1 	 Die genannten Preise verstehen sich ab Erfüllungsort. Die Kosten von Programmträgern (z.B. 
Magnetbändern, Magnetplatten, Magnetbandkassetten usw.) sowie Dokumentationen und 
allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt.

4.2 	 Für Dienstleistungen, die in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers erbracht werden 
können, jedoch auf Wunsch des Auftraggebers ausnahmsweise bei diesem erbracht werden, 
trägt der Auftraggeber die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit für die mit der Ausführung 
der Dienstleistung beauftragten Personen des Auftragnehmers.

4.3 	 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei nach Vertragsabschluß eintretenden Steigerungen von 
Lohn- und Materialkosten bzw. sonstigen Kosten und Abgaben, die umseitig angeführten 
Pauschalbeträge entsprechend zu erhöhen und dem Auftraggeber ab dem auf die Erhöhung 
folgenden Monatsbeginn anzulasten. Die Erhöhungen gelten vom Auftraggeber von vornherein 
akzeptiert, wenn sie nicht mehr als 10% jährlich betragen.

4.4 	 Alle Gebühren und Steuern (insbesondere UST) werden aufgrund der jeweils gültigen Ge-
setzeslage berechnet. Falls die Abgabenbehörden darüber hinaus nachträglich Steuern oder 
Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Lasten des Auftraggebers.

5. 	 Liefertermine

5.1 	 Der Auftragnehmer ist bestrebt, innerhalb angemessener Frist auf die jeweiligen Anfragen des 
Auftraggebers während der normalen Arbeitszeit des Auftragnehmers Auskunft zu geben.

5.2 	 Dem Auftraggeber steht wegen Überschreitung der in Aussicht gestellten Termine weder das 
Recht auf Rücktritt noch auf Schadenersatz zu.

5.3 	 Teillieferungen und Vorauslieferungen sind zulässig.

6. 	 Zahlung

6.1. 	 Die vereinbarten Pauschalkostenbeträge sind vom Auftraggeber für das Kalenderjahr/Teiljahr 
im vorhinein zahlbar.

6.2. 	 Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind 14 Tage nach Fakturendatum ohne Abzug 
und spesenfrei fällig.

6.3. 	 Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichtein-
haltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten 
einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der 
Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen 
im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist 
der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte 
fällig zu stellen.

6.4. 	 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüche oder Bemängelungen zurückzuhalten.

7. 	 Vertragsdauer

	 Das Vertragsverhältnis, welches eine fachgerechte Installation des ordnungsgemäß erworbe-
nen vertragsgegenständlichen Softwareprogrammes voraussetzt, beginnt mit Unterzeichnung 
des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Dieser Vertrag kann unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres von einem der Vertrags-
partner schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch nach Ablauf des 36. Vertragsmonates. 
Wenn das vertragsgegenständliche Softwareprogramm nachweislich außer Betrieb gestellt 
wird oder untergeht, kann das Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist vorzeitig aufgelöst werden. In diesem Fall wird für die nicht konsumierte 
Leistung der aliquote Teil des Jahrespauschales auf ein vom Auftraggeber bekanntzugeben-
des österreichisches Bankkonto überwiesen.
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8. 	 Haftung und Gewährleistung

	 Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachge-
wiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässig-
keit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten 
Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragneh-
mer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 4 Monate. Mängelrügen sind jedoch nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel 
betreffen und wenn sie innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung 
schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls 
Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die 
Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Beweislas-
tumkehr, also die Verpflichtung des Auftragnehmers zum Beweis seiner Unschuld am Mangel, 
ist ausgeschlossen.

9. 	 Standort

	 Der Standort der vertragsgegenständlichen Computersysteme ist vertraglich festgelegt. Bei 
einem eventuellen Standortwechsel der Computersysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, 
den Pauschalkostensatz neu festzulegen oder den Vertrag vorzeitig aufzulösen.

10. 	Urheberrecht und Nutzung

10.1. 	Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) ste-
hen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich 
das Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen 
Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen 
Anzahl der Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. 
Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. 
Eine Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. 
Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine 
Rechte über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung 
der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in 
einem solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.

10.2.	Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber 
unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzge-
bers oder Dritter enthalten ist, und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese 
Kopien unverändert mitübertragen werden.

10.3.	Sollte für die Herstellung der Interoperabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung 
der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim 
Auftragnehmer zu beantragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und 
erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich 
zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Mißbrauch hat Schadenersatz zur Folge.

11. 	Loyalität

	 Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung 
und Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge 
gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 
Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertrags-
partner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des 
Mitarbeiters zu zahlen.

12. 	Datenschutz, Geheimhaltung
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	 Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des Daten-
schutzgesetzes einzuhalten.

13. 	Sonstiges

	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so 
wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden 
partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahe kommt.

14. 	Schlußbestimmungen

	 Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommen-
den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, 
wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließ-
lich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers als vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumenten-
schutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht. Die Nichteinhaltung wesentli-
cher Vertragsbestandteile berechtigt die Vertragspartner zur vorzeitigen fristlosen Auflösung 
des Vertrages.
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FOTOGRAFIE

1. 	 Vertragsumfang und Gültigkeit

1.1 	 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) von pixelkinder eppich kollroß 
roedhamer og, Industriezeile 36/5, 4020 Linz (nach- folgend „pixelkinder“, „Auftragnehmer“ 
oder „Fotograf“) gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen, die von „pixelkinder“ 
gegenüber dem Vertragspartner (nachfolgend „Auftraggeber“) erbracht werden. Sie gelten für 
alle zukünftigen Geschäfte, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. 
Fremde Geschäfts- und Einkaufsbedingungen gelten nur, soweit sie diesen AGB entsprechen. 
Regelungen, die diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn „ 
pixelkinder“ dies ausdrücklich und - bei Unternehmern im Sinne des Konsumentenschutzge-
setzes - schriftlich bestätigt hat.

1.2 	 Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von „pixelkinder“ 
schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der Auftrags-
bestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlos-
sen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

1.3 	 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Erfüllungsgehilfen von „pixelkinder“ nicht 
bevollmächtigt sind, mündliche Individualvereinbarungen zu treffen oder abzuändern.

1.4 	 Diese AGB gelten ebenfalls für nach Vertragsabschluss zugesandten Zusatz- und Änderungs-
aufträge.

1.5 	 Diese AGB samt den für die gegenständlichen Leistungen maß-geblichen und nicht individuell 
vereinbarten Leistungsbeschreibungen und Entgeltsbestimmungen liegen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung bei „pixelkinder“ zur Einsichtnahme bereit bzw. sind auf der Homepage von 
„pixelkinder“ (unter www.pixelkinder.com) abrufbar.

2. 	 Urheberrechtliche Bestimmungen

2.1. 	 Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§ 1, 2 Abs. 2, 73ff UrhG) 
stehen „pixelkinder“ zu. Nutzungsbewilligungen (Veröffentlichungsrechte etc.) gelten nur bei 
ausdrücklicherVereinbarung als erteilt. Der Vertragspartner erwirbt in diesem Fall eine einfa-
che (nicht exklusive und nicht ausschließende), nicht übertragbare (abtretbare) Nutzungsbe-
willigung für den ausdrücklich vereinbarten Verwendungszweck und innerhalb der vereinbarten 
Grenzen (Auflageziffer, zeitliche und örtliche Beschränkungen etc.); im Zweifel ist der in der 
Rechnung bzw. im Lieferschein angeführte Nutzungsumfang maßgebend. Jedenfalls erwirbt 
der Vertragspartner nur soviel Rechte wie es dem offen gelegten Zweck des Vertrags (er-
teilten Auftrags) entspricht. Mangels anderer Vereinbarung gilt die Nutzungsbewilligung nur 
für eine einmalige Veröffentlichung (in einer Auflage), nur für das ausdrücklich bezeichnete 
Medium des Auftraggebers und nicht für Werbezwecke als erteilt.

2.2 	 Der Vertragspartner ist bei jeder Nutzung (Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung etc.) 
verpflichtet, die Herstellerbezeichnung (Namensnennung) bzw. den Copyrightvermerk im 
Sinn des WURA (Welturheberrechtsabkommen) deutlich und gut lesbar (sichtbar), insbeson-
dere nicht gestürzt und in Normallettern, unmittelbar beim Lichtbild und diesem eindeutig 
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zuordenbar anzubringen wie folgt: foto © pixelkinder Ort und, sofern veröffentlicht, Jah-
reszahl der ersten Veröffentlichung. Dies gilt auch dann, wenn das Lichtbild nicht mit einer 
Herstellerbezeichnung versehen ist. Jedenfalls gilt diese Bestimmung als Anbringung der 
Herstellerbezeichnung im Sinn des § 74 Abs 3. UrhG. Ist das Lichtbild auf der Vorderseite (im 
Bild) signiert, ersetzt die Veröffentlichung dieser Signatur nicht den vorstehend beschriebenen 
Herstellervermerk.

2.3 	 Jede Veränderung des Lichtbilds bedarf der schriftlichen Zustimmung von „pixelkinder“. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Änderungen nach dem, von „pixelkinder“ bekannten Vertrags-
zweck erforderlich sind.

2.4 	 Die Nutzungsbewilligung gilt erst im Fall vollständiger Bezahlung des vereinbarten Aufnahme- 
und Verwendungshonorars und nur dann als erteilt, wenn eine ordnungsgemäße Herstellerbe-
zeichnung/ Namensnennung (Punkt 2.2. oben) erfolgt.

2.5 	 Anstelle des § 75 UrhG gilt die allgemeine Vorschrift des § 42 UrhG.

2.6 	 Im Fall einer Veröffentlichung sind zwei kostenlose Belegexemplare zuzusenden. Beikostspie-
ligen Produkten (Kunstbücher, Videokassetten) reduziert sich die Zahl der Belegexemplare auf 
ein Stück.

3. 	 Eigentum am Filmmaterial - Archivierung

3.1	 Das Eigentumsrecht am belichteten Filmmaterial (Negative, Diapositive etc.) steht „pi-
xelkinder“ zu. Dieser überlässt dem Vertragspartner gegen vereinbarte und angemessene 
Honorierung die für die vereinbarte Nutzung erforderlichen Aufsichtsbilder ins Eigentum; 
Diapositive (Negative nur im Fall schriftlicher Vereinbarung) werden dem Vertragspartner nur 
leihweise gegen Rückstellung nach Gebrauch auf Gefahr und Kosten des Vertragspartners zur 
Verfügung gestellt, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Ist dies der Fall, gilt 
die Nutzungsbewilligung gleichfalls nur im Umfang des Punktes 2.1. als erteilt.

3.2	 „pixelkinder“ ist berechtigt, die Lichtbilder in jeder ihm geeignet erscheinenden Weise (auch 
auf der Vorderseite) mit seiner Herstellerbezeichnung zu versehen. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, für die Integrität der Herstellerbezeichnung zu sorgen, und zwar insbesondere 
bei erlaubter Weitergabe an Dritte (Drucker etc.). Erforderlichenfalls ist die Herstellerbezeich-
nung anzubringen bzw. zu erneuern. Dies gilt insbesondere auch für alle bei der Herstellung 
erstellten Vervielfältigungsmittel (Lithos, Platten etc).

3.3. 	 „pixelkinder“ wird die Aufnahme ohne Rechtspflicht archivieren. Im Fall des Verlusts oder der 
Beschädigung stehen dem Vertragspartner keinerlei Ansprüche zu.

4. 	 Ansprüche Dritter

4.1	 Für die Einholung einer allenfalls erforderlichen Zustimmung abgebildeter Gegenstände 
(z.B. Werke der Bildenden Kunst, Muster und Modelle, Marken, Fotovorlagen etc.) oder 
Personen (z.B. Modelle) hat derVertragspartner zu sorgen. Er hält „pixelkinder“ diesbezüglich 
schad- und klaglos, ins-besondere hinsichtlich der Ansprüche nach §§ 78 UhrG, 1041 ABGB. 
„pixelkinder“ garantiert die Zustimmung vBerechtigten (Urheber, abgebildete Personen etc.), 
insbesondere von Modellen, nur im Fall ausdrücklicher schriftlicher Zusage für die vertragli-
chen Verwendungszwecke (Punkt 2.1.).

5. 	 Verlust und Beschädigung

5.1 	 Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung von über Auftrag hergestellten Aufnahmen 
(Diapositive, Negativmaterial) haftet „pixelkinder“ - aus welchem Rechtstitel immer - nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung ist auf eigenes Verschulden und dasjenige 
seiner Bediensteten beschränkt; für Dritte (Labors etc.) haftet „pixelkinder“ nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit bei der Auswahl. Jede Haftung ist auf die Materialkosten und die 
kostenlose Wiederholung der Aufnahmen (sofern und soweit dies möglich ist) beschränkt. 
Weitere Ansprüche stehen dem Auftraggeber nicht zu; „pixelkinder“ haftet insbesondere nicht 
für allfällige Reise- und Aufenthaltsspesen sowie für Drittkosten (Modelle, Assistenten, Visa-
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gisten und sonstiges Aufnahmepersonal) oder für entgangenen Gewinn und Folgeschäden.

5.2 	 Punkt 5.1. gilt entsprechend für den Fall des Verlusts oder der Beschädigung übergebener 
Vorlagen (Filme, Layouts, Display-Stücke, sonstige Vorlagen etc.) und übergebene Produkte 
und Requisiten. Wertvollere Gegenstände sind vom Vertragspartner zu versichern.

5.3 	 Eine Valorisierung der genannten Beträge bleibt vorbehalten.

6. 	 Leistung und Gewährleistung

6.1 	 „pixelkinder“ wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen. „pixelkinder“ kann den Auftrag 
auch - zur Gänze oder zum Teil - durch Dritte (Labors etc.) ausführen lassen. Sofern der 
Vertragspartner keine schriftlichen Anordnungen trifft, ist „pixelkinder“ hinsichtlich der Art der 
Durchführung des Auftrags frei. Dies gilt insbesondere für die Bildauffassung, die Auswahl 
der Fotomodelle, des Aufnahmeorts und der angewendeten optisch-technischen (fotografi-
schen) Mittel. Abweichungen von früheren Lieferungen stellen als solche keinen Mangel dar.

6.2 	 Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Vertragspartners zurück-
zuführen sind, wird nicht gehaftet (§ 1168a ABGB). Jedenfalls haftet „pixelkinder“ nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

6.3 	 Der Vertragspartner trägt das Risiko für alle Umstände, die nicht in der Person von „pixelkin-
der“ liegen, wie Wetterlage bei Außenaufnahmen, rechtzeitige Bereitstellung von Produkten 
und Requisiten, Ausfall von Modellen, Reisebehinderungen etc.

6.4 	 Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners.

6.5 	 Alle Beanstandungen müssen längstens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung schriftlich und 
unter Vorlage aller Unterlagen erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Leistung als auftrags-
gemäß erbracht. Die Gewährleistungsfrist beträgt drei Monate.

6.6 	 Im Fall der Mangelhaftigkeit steht dem Vertragspartner nur ein Verbesserungsanspruch durch 
„pixelkinder“ zu. Ist eine Verbesserung unmöglich oder wird sie vom „pixelkinder“ abgelehnt, 
steht dem Vertragspartner ein Preisminderungsanspruch zu. Für unerhebliche Mängel wird 
nicht gehaftet. Farbdifferenzen bei Nachbestellungen gelten nicht als erheblicher Mangel. 
Punkt 5.1. gilt entsprechend.

6.7 	 Fixgeschäfte liegen nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung vor. Im Fall allfälliger 
Lieferverzögerungen gilt Punkt 5.1. entsprechend.

6.8 	 Die Honorar- und Lizenzgebührenansprüche stehen unabhängig davon zu, ob das Material 
urheber- und/oder leistungsschutzrechtlich (noch) geschützt ist.

7. 	 Werklohn

7.1 	 Mangels ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung steht „pixelkinder“ ein Werklohn (Honorar) 
nach den jeweils gültigen Preislisten zu.

7.2 	 Das Honorar steht auch für Layout- oder Präsentationsaufnahmen sowie dann zu, wenn eine 
Verwertung unterbleibt oder von der Entscheidung durch Dritte abhängt. Auf das Aufnahmeho-
norar werden in diesem Fall keine Preisreduktionen gewährt.	

7.3 	 Alle Material- und sonstigen Kosten (Requisiten, Produkte, Modelle, Reisekosten, Aufent-
haltsspesen, Visagisten etc.), auch wenn deren Beschaffung durch „pixelkinder“ erfolgt, sind 
gesondert zu bezahlen.	

7.4 	 Im Zuge der Durchführung der Arbeiten vom Vertragspartner ge-wünschte Änderungen gehen 
zu seinen Lasten.	

7.5 	 Konzeptionelle Leistungen (Beratung, Layout, sonstige grafische Leistungen etc.) sind im 
Aufnahmehonorar nicht enthalten. Dasselbe gilt für einen überdurchschnittlichen organisatori-
schen Aufwand oder einen solchen Besprechungsaufwand.	

7.6 	 Nimmt der Vertragspartner von der Durchführung des erteilten Auftrags aus welchen Gründen 
immer Abstand, steht „pixelkinder“ mangels anderer Vereinbarung die Hälfte des Honorars 
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zuzüglich aller tatsächlich angefallenen Nebenkosten zu. Im Fall unbedingt erforderlicher 
Terminänderungen (z.B. aus Gründen der Wetterlage) sind ein dem vergeblich erbrachten 
bzw. reservierten Zeitaufwand entsprechendes Honorar und alle Nebenkosten zu bezahlen.	

7.7 	 Das Honorar versteht sich zuzüglich Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe.

8.	 Lizenzhonorar

8.1 	 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, steht „pixelkinder“ im Fall 
der Erteilung einer Nutzungsbewilligung ein Veröffentlichungshonorar in vereinbarter oder 
angemessener Höhe gesondert zu.

8.2 	 Das Veröffentlichungshonorar versteht sich zuzüglich Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetz-
lichen Höhe.	

8.3 	 Unbeschadet aller gesetzlichen Ansprüche nach den §§ 81ff und 91ff UrhG gilt im Fall der 
Verletzung der Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte an den vertragsgegenständlichen 
Aufnahmen folgendes: Die Ansprüche nach § 87 UrhG stehen unabhängig von einem 
Verschulden zu. Im Fall der Verletzung des Rechts auf Herstellerbezeichnung steht als 
immaterieller Schaden (§ 87 Abs. 2 UrhG) vorbehaltlich eines hinzukommenden Vermögens-
schadens (§ 87 Abs. 1 UrhG) zumindest ein Betrag in der Höhe des angemessenen Entgelts 
(§ 86 UrhG) zu. Der Auskunftsanspruch nach § 87a Abs. 1 UrhG gilt auch für den Beseiti-
gungsanspruch.

9. 	 Zahlung

9.1 	 Mangels anderer ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung ist bei Auftragserteilung eine 
Akontozahlung in der Höhe von 50% der voraussichtlichen Rechnungssumme zu leisten. 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ist das Resthonorar nach 
Rechnungslegung sofort bar zur Zahlung fällig. Sofern ein Zahlungsziel vereinbart wird, sind 
die gelegten Rechnungen entsprechend diesem zur Zahlung fällig. Die Rechnungen sind ohne 
jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Im Fall der Übersendung (Postanweisung, Bank- oder 
Postsparkassenüberweisung etc.) gilt die Zahlung erst mit Verständigung von „pixelkinder“ 
vom Zahlungseingang als erfolgt. Das Risiko des Postwegs gerichtlicher Eingaben (Klagen, 
Exekutionsanträge) gehen zu Lasten des Vertragspartners. Verweigert der Vertragspartner 
(Auftraggeber) die Annahme wegen mangelhafter Erfüllung oder macht er Gewährleistungsan-
sprüche geltend, ist das Honorar gleichwohl zur Zahlung fällig.

9.2 	 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der „pixelkinder“ berechtigt, nach Liefe-
rung jeder Einzelleistung Rechnung zu legen.	

9.3 	 Im Fall des Verzugs gelten - unbeschadet übersteigender Schadenersatz-ansprüche - Zinsen 
und Zinseszinsen in der Höhe von 5% über der jeweiligen Bankrate ab dem Fälligkeitstag 
als vereinbart. Für Zwecke der Zinsenberechnung ist für das jeweilige Kalenderjahr die am 
2. Jänner des entsprechenden Jahres festgesetzte Bankrate für das gesamte Kalenderjahr 
maßgebend.

9.4 	 Mahnspesen und die Kosten - auch außergerichtlicher - anwaltlicher Intervention gehen zu 
Lasten des Vertragspartners.	

9.5 	 Soweit gelieferte Bilder ins Eigentum des Vertragspartners übergehen, geschieht dies erst mit 
vollständiger Bezahlung des Aufnahmehonorars samt Nebenkosten.

10. 	Schlussbestimmungen

10.1	 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Betriebssitz von „pixelkinder“. Im Fall der Sitzverlegung 
können Klagen am alten und am neuen Betriebssitz anhängig gemacht werden.	

10.2 	Das Produkthaftpflichtgesetz (PHG) ist nicht anwendbar; jedenfalls wird eine Haftung für 
andere als Personenschäden ausgeschlossen, wenn der Vertragspartner Unternehmer ist. 
Im Übrigen ist österreichisches Recht anwendbar, das auch dem internationalen Kaufrecht 
vorgeht.
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10.3 	Schad- und Klagloshaltungen umfassen auch die Kosten außergericht-licher Rechtsverteidi-
gung.

10.4	 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten insoweit nicht, als zwingende Bestim-
mungen des KSchG entgegenstehen. Teilnichtigkeit einzelner Bestimmungen (des Vertrags) 
berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen.

10.5 	Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für von „pixelkinder“ auftragsgemäß herge-
stellte Filmwerke oder Laufbilder sinngemäß, und zwar unabhängig von dem angewendeten 
Verfahren und der angewendeten Technik (Schmalfilm, Video, DAT etc.). 
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WERBEAGENTUR

1. 	 Geltung

1.1. 	 Die Werbeagentur pixelkinder eppich kollroß roedhamer og – im Folgenden als Agentur 
bezeichnet – erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

1.2. 	 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom 
Schriftformerfordernis.

1.3. 	 Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Vertragspartners werden selbst bei Kenntnis nur dann wirksam, wenn sie von der Agentur 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

1.4. 	 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, 
so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundele-
gung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die 
ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

2. 	 Vertragsabschluss

2.1. 	 Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der Agentur bzw der Auftrag des 
Kunden, in dem der Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die Angebote der 
Agentur sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. 	 Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen zwei Wochen ab dessen Zugang bei der 
Agentur gebunden. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch die Agentur 
zustande. Die Annahme hat in Schriftform (zB durch Auftragsbestätigung) zu erfolgen, es sei 
denn, dass die Agentur zweifelsfrei zu erkennen gibt (zB durch Tätigwerden aufgrund des 
Auftrages), dass sie den Auftrag annimmt.

3. 	 Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden

3.1. 	 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw 
der Leistungsbeschreibung oder den Angaben im Vertrag. Nachträgliche Änderungen des 
Leistungsinhaltes bedürfen der Schriftform.

3.2. 	 Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, 
Bürstenabzüge, Blaupausen und Farbabdrucke) sind vom Kunden zu überprüfen und binnen 
drei Tagen freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt.

3.3. 	 Der Kunde wird die Agentur unverzüglich mit allen Informationen und Unterlagen versorgen, 
die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen Vorgängen informie-
ren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände 
erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, 
der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträg-
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lich geänderten Angaben von der Agentur wiederholt werden müssen oder verzögert werden.

3.4. 	 Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte 
oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung derar-
tiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, 
so hält der Kunde die Agentur schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, 
die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.

4. 	 Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

4.1. 	 Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei 
der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder derarti-
ge Leistungen zu substituieren („Besorgungsgehilfe“).

4.2. 	 Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen erfolgt entweder im eigenen Namen oder im 
Namen des Kunden, in jedem Fall aber auf Rechnung des Kunden.

4.3. 	 Die Agentur wird Besorgungsgehilfen sorgfältig auswählen und darauf achten, dass diese 
über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügen.

5. 	 Termine

5.1. 	 Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw zu bestätigen. Die Agentur be-
müht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt 
den Kunden allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte, 
wenn er der Agentur eine angemessene, mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist 
gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines Mahnschreibens an die Agentur.

5.2. 	 Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine Ver-
pflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des Verzugs besteht nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Agentur.

5.3. 	 Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei Auftrag-
nehmern der Agentur – entbinden die Agentur jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten 
Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit seinen zur Durchführung des Auftrags not-
wendigen Verpflichtungen (zB Bereitstellung von Unterlagen oder Informationen), im Verzug 
ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben.

6. 	 Rücktritt vom Vertrag

	 Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn

	 • die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist 
oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird;

	 • berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begeh-
ren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur eine taugliche 
Sicherheit leistet.

7. 	 Honorar

7.1. 	 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede 
einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres 
Aufwandes Vorschüsse zu verlangen.

7.2. 	 Für die erbrachten Leistungen und die Abgeltung der urheber- und kennzeichenrechtlichen 
Nutzungsrechte erhält die Agentur mangels abweichender Vereinbarung ein Honorar in der 
Höhe von 10 % des über sie abgewickelten Werbeetats. Das Honorar versteht sich exklusive 
der gesetzlichen Umsatzsteuer.

7.3. 	 Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten 
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sind, werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom 
Kunden zu ersetzen.

7.4. 	 Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass 
die tatsächlichen Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten um mehr als 10 % 
übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kosten-
überschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Tagen 
nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kosten-günstigere Alternativen 
bekannt gibt.

7.5. 	 Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer vom Kunden nicht zur 
Ausführung gebracht werden, gebührt der Agentur eine angemessene Vergütung. Mit der 
Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht 
ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agen-
tur zurückzustellen.

8. 	 Zahlung

8.1. 	 Die Rechnungen der Agentur werden netto Kassa ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum 
fällig und sind, sofern nicht anderes vereinbart wurde, binnen zehn Kalendertagen ab Erhalt 
der Rechnung zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in der Höhe von 3,5 
% p.a. (Alternativ: ….% über dem jeweiligen Diskontsatz der Oesterreichischen National-
bank) als vereinbart. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der 
Agentur.

8.2. 	 Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten und 
Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende 
Rechtsverfolgung notwendige Kosten, zu tragen.

8.3. 	 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur sämtliche, im Rahmen anderer 
mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort 
fällig stellen.

8.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur auf-
zurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur schriftlich anerkannt oder 
gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden wird ausgeschlossen.

9. 	 Präsentationen

9.1. 	 Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein angemessenes Honorar zu, das 
mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand der Agentur für 
die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.

9.2. 	 Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen der Agen-
tur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der Agentur; der 
Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen 
sind vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentationsun-
terlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige 
Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht zulässig.

9.3. 	 Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation eingebrachten 
Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen und Konzepte urhe-
berrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung des Präsentationshonorars erwirbt der Kunde 
keinerlei Verwertungs-und Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen.

9.4. 	 Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung von 
Kommunikationsaufgaben nicht in von der Agentur gestalteten Werbemitteln verwertet, so ist 
die Agentur berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu verwenden.

10.	 Eigentumsrecht und Urheberschutz

10.1. 	Alle Leistungen der Agentur einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen, 
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Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch 
einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im 
Eigentum der Agentur und können von der Agentur jederzeit – insbesondere bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des 
Honorars nur das Recht der Nutzung (einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten Zweck 
und im vereinbarten Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige Vereinbarung mit der Agentur darf 
der Kunde die Leistungen der Agentur nur selbst, ausschließlich in Österreich und nur für die 
Dauer des Agenturvertrages nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an 
Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur 
dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus.

10.2.	Änderungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch 
den Kunden oder durch für diesen tätig werdende Dritte, sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Agentur und – soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des 
Urhebers zulässig.

10.3.	Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprüng-lich vereinbarten Zweck 
und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich 
geschützt ist – die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem 
Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.

10.4.	Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemitteln, für die die Agentur kon-
zeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des Agenturvertrages 
unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist oder nicht – ebenfalls die 
Zustimmung der Agentur notwendig.

10.5.	Dafür steht der Agentur im 1. Jahr nach Vertragsende der volle Anspruch der im abgelaufenen 
Vertrag vereinbarten Agenturvergütung zu. Im 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des Vertrages nur 
mehr die Hälfte bzw. ein Viertel der im Vertrag vereinbarten Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach 
Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu zahlen.

11.	 Kennzeichnung

11.1.	 Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die 
Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgel-
tanspruch zusteht.

11.2.	 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden 
dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrem Internet-Website mit 
Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen.

12. 	Gewährleistung und Schadenersatz

12.1. 	Der Kunde hat allfällige Reklamationen unverzüglich, jedenfalls jedoch innerhalb von drei 
Tagen nach Leistung durch die Agentur schriftlich geltend zu machen und zu begründen. 
Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden nur das Recht auf 
Verbesserung oder Austausch der Leistung durch die Agentur zu.

12.2.	Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei 
der Kunde der Agentur alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnah-
men ermöglicht. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, 
wenn diese unmöglich ist, oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden ist.

12.3.	Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten der Agentur ist ausgeschlossen. Das 
Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und 
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu beweisen.

12.4.	Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der 
Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter 
oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.
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12.5.	Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Scha-
dens geltend gemacht werden.

12.6.	Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert exklusive Steuern 
begrenzt.

13. 	Haftung

13.1.	 Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Rechtsgrundsätze durchführen und den Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken 
hinweisen. Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der Werbemaßnahme 
(der Verwendung eines Kennzeichens) gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich 
ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere 
haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten 
von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche 
Ansprüche Dritter.

13.2.	Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden, sofern ihr 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu 
beweisen.

14.	 Anzuwendendes Recht

	 Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Agentur ist ausschließlich öster-
reichisches Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen anzuwenden. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

15. 	Erfüllungsort und Gerichtsstand

15.1.	 Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur.

15.2.	Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden 
Streitigkeiten wird das für den Sitz der Agentur örtlich und sachlich zuständige österreichi-
sche Gericht vereinbart.
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